
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/12/19 9ObA219/90,
1Ob60/04m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1990

Norm

ABGB §1157

ABGB §1327

GleichbehandlungsG §2

Rechtssatz

Das GleichbehandlungsG verp4ichtet den Dienstgeber nur zur Gleichbehandlung seiner Dienstnehmer, mangels

direkter Vertragsbeziehungen aber nicht zur Gleichbehandlung ihrer Angehörigen. Die Fürsorgep4icht des

Dienstgebers kann in der Regel nicht auf die Hinterbliebenen seiner Dienstnehmer erstreckt werden.

Entscheidungstexte

9 ObA 219/90

Entscheidungstext OGH 19.12.1990 9 ObA 219/90

Veröff: SZ 63/227 = EvBl 1991/60 S 278 = ecolex 1991,268 (Mazal) = ZAS 1991,201 (Sladecek)

1 Ob 60/04m

Entscheidungstext OGH 14.12.2004 1 Ob 60/04m

nur: Die Fürsorgepflicht des Dienstgebers kann in der Regel nicht auf die Hinterbliebenen seiner Dienstnehmer

erstreckt werden. (T1)

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
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